
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2000/12/12 2000/11/0200
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.12.2000

Index

90/02 Führerscheingesetz

Norm

FSG 1997 §7 Abs1;

FSG 1997 §7 Abs3 Z7 lita;

Rechtssatz

Das Lenken eines PKW ohne gültige Lenkberechtigung stellt zwar eine bestimmte Tatsache nach § 7 Abs. 3 Z. 7 lit. a

FSG 1997 dar, rechtfertigt aber für sich allein nur in enger zeitlicher Nähe mit der Tatbegehung die Annahme der

Verkehrsunzuverlässigkeit im Sinne des § 7 Abs. 1 FSG 1997.
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